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DR 

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des U nternehmens  
 
Produktidentifikator 
 
Handelsname: CQ16 
 
Artikelnummer: 2627 1045, 2627 5045, 2627 3045 
Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder  Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 
Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reiniger 
 
Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdate nblatt bereitstellt 
Hersteller/Lieferant: 
qteck GmbH 
Auf der Schanze 2         Telefon: +49-(0)5051 915 990 
29303 Bergen          Fax: +49-(0)5051 915 991 
Sachkundige Person gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:      info@qteck.de 
 
Auskunftgebender Bereich: 
Herr Thomas 
Telefon: +49-(0)5051 915 990; Fax: +49-(0)5051 915 991 
Notrufnummer: 
Zu den üblichen Geschäftszeiten: 
Montag - Freitag, von 9.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr 
 
2 Mögliche Gefahren  
 
Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlini e 1999/45/EG 
Xi; Reizend 
R41: Gefahr ernster Augenschäden. 
Xi; Sensibilisierend 
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
 
Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: 
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen 
Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung. 
 
Klassifizierungssystem: 
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der 
Fachliteratur und durch Firmenangaben. 
 
Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: 
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet. 
 
Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:  
Xi Reizend 

 
 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3- 
on [EG nr. 220-239-6] (3:1) 
R-Sätze: 
41 Gefahr ernster Augenschäden. 
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
S-Sätze: 
24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ 
Gesichtsschutz tragen. 
60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. 
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Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
 
3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
 
Chemische Charakterisierung: Gemische 
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 
 
Gefährliche Inhaltsstoffe: 
CAS: 69011-36-5  Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO)    5-10% 
Xn R22; Xi R41 
CAS: 5064-31-3  Natrium-Nitrilotriacatat-Monohydrat     3-7% 
EINECS: 225-768-6 Xn R22-40; Xi R36 
CAS: 28348-53-0  Natriumcumolsulfonat      3-7% 
EINECS: 248-983-7 Xi R36 
CAS: 28085-69-0  Kaliumcumolsulfonat      3-7% 
EINECS: 248-827-8 Xi R36 
Quaternäre Ammoniumverbindung        1<3% 
C R34; Xn R22; N R50 
AS: 55965-84-9  Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] <1%  
und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) T R23/24/25; C R34; Xi R43; N R50/53 
 
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien/Kennze ichnung der Inhaltsstoffe  
nichtionische Tenside 
5 - 15% 
NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze 
< 5% 
Zusätzliche Hinweise: 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen. 
 
4 Erste-Hilfe-Maßnahmen  
 
Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
Nach Einatmen: 
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen. 
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 
Nach Hautkontakt: 
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 
Nach Augenkontakt: 
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren. 
Nach Verschlucken: 
Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen. 
Hinweise für den Arzt: 
Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt. 
Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Allergische Erscheinungen 
Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehand lung 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
 
Löschmittel 
Geeignete Löschmittel: 
Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
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Das Produkt ist nicht brennbar. 
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
Bei einem Brand kann freigesetzt werden: 
Kohlenmonoxid (CO) 
Kohlendioxid (CO2) 
Stickoxide (NOx) 
Schwefeloxide (SOx) 
Chloroxide 
Hinweise für die Brandbekämpfung 
Besondere Schutzausrüstung: 
Umgebungsluft unabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
Vollschutzanzug tragen. 
Weitere Angaben 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen 
Vorschriften entsorgt werden. 
 
6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstunge n und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 
Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. 
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 
Bei Eindringen in den Boden zuständige Behörden benachrichtigen. 
Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung : 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) 
aufnehmen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. 
Für große Mengen: Produkt abpumpen. 
Verweis auf andere Abschnitte 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13. 
 
7 Handhabung und Lagerung  
 
Handhabung: 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Das Produkt ist nicht brennbar. 
 
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksicht igung von Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Eindringen in den Boden sicher verhindern. 
Bei der Lagerung sind die gültigen Vorschriften zur Lagerung wassergefährdender Stoffe 
entsprechend der Wassergefährdungsklasse zu beachten ( z.B. WHG, VAwS, 
Löschwasserrückhalterichtlinie, etc.). 
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
Vor Frost schützen. 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
Lagerklasse: Lagerklasse 12: Nichtbrennbare Flüssigkeiten (Lagerklassenkonzept des VCI) 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
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Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönlic he Schutzausrüstungen  
 
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen: 
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. 
 
Zu überwachende Parameter 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwach enden Grenzwerten: 
55965-84-9 Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothia zol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- 
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) ( <1%) 
MAK (Deutschland) 0,2E mg/m³ 
vgl.Abschn.Xc 
 
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 
Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. 
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. 
Atemschutz: Bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht erforderlich. 
Handschutz: 
Schutzhandschuhe 
Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die 
Zubereitung sein. 
Handschuhmaterial 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine 
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht 
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 
Chloroprenkautschuk 
Nitrilkautschuk 
Naturkautschuk (Latex) 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
Augenschutz: Korbbrille 
Körperschutz: 
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. 
Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach DIN-EN 465). 
 
9 Physikalische und chemische Eigenschaften  
 
Angaben zu den grundlegenden physikalischen und che mischen Eigenschaften 
Allgemeine Angaben 
Aussehen: 
Form: Flüssig 
Farbe: Klar 
Geruch: Charakteristisch 
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt. 
 
pH-Wert: Nicht bestimmt. 
 
Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt. 
Siedepunkt/Siedebereich: 100°C 
 
Flammpunkt: Nicht anwendbar. 
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Zündtemperatur: 
 
Zersetzungstemperatur:     Nicht bestimmt. 
 
Selbstentzündlichkeit:     Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
 
Explosionsgefahr:     Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
 
Explosionsgrenzen: 
Untere:       Nicht bestimmt. 
Obere:       Nicht bestimmt. 
 
Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa 
 
Dichte:       Nicht bestimmt. 
Relative Dichte      Nicht bestimmt. 
Dampfdichte     Nicht bestimmt. 
Verdampfungsgeschwindigkeit    Nicht bestimmt. 
 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser:      Nicht bzw. wenig mischbar. 
 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):  Nicht bestimmt. 
 
Viskosität: 
Dynamisch:      Nicht bestimmt. 
Kinematisch:      Nicht bestimmt. 
 
Lösemittelgehalt: 
Organische Lösemittel:     0,0 % 
VOC (EU)      0,30 % 
Sonstige Angaben     Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
10 Stabilität und Reaktivität  
 
Reaktivität 
Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung. 
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung. 
Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
Zu Zersetzungsprodukten im Brandfall vergleiche Kap. 5 
 
11 Toxikologische Angaben  
 
Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität: 
Einstufungsrelevante LD/LC 50 - Werte: 
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO) 
ral LD 50 >1-10 mg/kg (Cyprinus carpio) 

> 200-2000 mg/kg (Ratte) 
5064-31-3 Natrium-Nitrilotriacatat-Monohydrat 
Oral  LD 50 1100 mg/kg (Ratte) 
Dermal  LD 50 > 10000 mg/kg (Kaninchen) 
Primäre Reizwirkung: 
an der Haut: Keine Reizwirkung. 
am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden. 
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Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der 
EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: 
Reizend 
Sensibilisierung Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
 
12 Umweltbezogene Angaben  
 
Toxizität 
Aquatische Toxizität: 
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO) 
EC 50 (48h) >1-10 mg/l (Daphnia magna) 
EC 50 (72h) >1-10 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 
LC 50 (96h) >1-10 mg/l (Cyprinus carpio) 
 
5064-31-3 Natrium-Nitrilotriacatat-Monohydrat 
EC 50 (48h) 780 mg/l (Daphnia magna) 
LC 50 (96h) 312 mg/l (Lepomis macrochirus) 
> 500 mg/l (Leuciscus idus) 
98 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 
 
Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Biologische Abbaubarkeit 
69011-36-5 Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO) 
Biolog. Abbaubarkeit >70 % (OECD 301 A) 
>60 % (OECD 301 B; ISO 9439; 92/69/EWG: C.4-C) 
5064-31-3 Natrium-Nitrilotriacatat-Monohydrat 
Biolog. Abbaubarkeit (28d) > 70 % (OECD 301 E) 
Verhalten in Umweltkompartimenten: 
Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
Weitere ökologische Hinweise: 
Allgemeine Hinweise: 
Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend 
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in 
kleinen Mengen. 
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund. 
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside 
erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 
648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die 
zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte 
oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. 
 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 
Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
13 Hinweise zur Entsorgung  
 
Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung: 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 
Abfallschlüsselnummer: 
Die genannten Abfallschlüssel sind Empfehlungen aufgrund der bestimmungsgemäßen 
Verwendung dieses Produktes. Spezielle Verwendung und Entsorgungsgegebenheiten beim 
Verwender können jedoch auch eine andere Abfallschlüsselzuordnung erfordern. 
E u r o p ä i s c h e s A b f a l l v e r z e i c h n i s 
11 01 99 Abfälle a. n. g. 
12 03 01* wässrige Waschflüssigkeiten 
16 03 06 organische Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 03 05 fallen 
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Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender 
Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
 
14 Angaben zum Transport  
 
Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenzüberschreitend/ Inland): 
ADR/RID-GGVSEB Klasse: - 
 
Seeschiffstransport IMDG/GGVSee: 
IMDG/GGVSee-Klasse: - 
Marine pollutant: Nein 
 
Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: 
ICAO/IATA-Klasse: - 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Nicht anwendbar. 
 
Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen. 
Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Über einkommens 73/78 und gemäß 
IBC-Code 
Nicht anwendbar. 
 
15 Rechtsvorschriften  
 
Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltsc hutz/spezifische Rechtsvorschriften 
für den Stoff oder das Gemisch 
 
Nationale Vorschriften: 
 
Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: 
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
 
Technische Anleitung Luft: 
Klasse Anteil in % 
NK <1 
 
Wassergefährdungsklasse: 
WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend. 
VwVwS (Deutschland) vom 17.05.1999, Anhang 4 
(Einstufung von Gemischen in Wassergefährdungsklassen) 
Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsveror dnungen 
TRGS 540 "Sensibilisierende Stoffe" 
BG-Merkblatt: 
M 004 "Reizende Stoffe/ätzende Stoffe" 
M 053 "Allg. Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen" 
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
 
16 Sonstige Angaben  
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Relevante Sätze 
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 
R23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 
R34 Verursacht Verätzungen. 
R36 Reizt die Augen. 
R40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. 
R41 Gefahr ernster Augenschäden. 
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 
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DR 

R50 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
R50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche       
Wirkungen haben. 
Ansprechpartner: qteck GmbH Tel. +49-(0)5051 915 990 
*Daten gegenüber der Vorversion geändert 
 
 

 


